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Anerkennungsregelungen für Studien- und Prüfungsleistungen in Prüfungsordnungen 
 
 

§ x 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer in- oder ausländischen Universität oder gleichgestellten 
Hochschule erbracht worden sind, werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind. Eine Anerkennung 
mit Auflagen ist möglich. Bei gleichwertigen Leistungen besteht ein Rechtsanspruch auf Anerkennung. 
Anträge sind unter Beifügung aller notwendigen Nachweise an den Prüfungsausschuss zu richten.  
 
(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn zwischen den erworbenen Kompetenzen 
bzw. Kenntnissen und Fähigkeiten kein wesentlicher Unterschied zu denen in diesem Studiengang (oder 
im Studiengang Name) geforderten Qualifikationen festgestellt worden ist.  

(3) Auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten, die jenen gleichwer-
tig und für einen erfolgreichen Abschluss dieses Studiengangs erforderlich sind, sind in einem Umfang 
von bis zur Hälfte auf die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen anzurechnen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen, die während eines Auslandsaufenthaltes auf der Grundlage eines 
Learning Agreements vollständig erbracht worden sind, werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerech-
net. 

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten zu übernehmen und in die 
Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Auf dem Zeugnis ist kenntlich zu machen, wo die Leistun-
gen nachgewiesen worden sind.  

(6) Lehnt der Prüfungsausschuss eine Anerkennung ab, ist dem Antragsteller zu begründen, warum der 
Antrag nicht die Voraussetzungen gem. Abs. 2 erfüllt. Der ablehnenden Entscheidung ist eine Rechts-
behelfsbelehrung beizufügen. 


